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Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Am Dienstag, 25. November 2025, 20.00 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle Seehalde, Mett-
menhasli, die nächste Gemeindeversammlung statt.  

Der Gemeinderat hat folgende Traktandenliste festgelegt: 
 
 
1. Genehmigung Budget 2026 und Festsetzung Steuerfuss Seite   4 

der politischen Gemeinde Niederhasli 

2. Kostenbeteiligung Speichervolumen Reservoir Ibig, Seite 30 
Gruppenwasserversorgung Furttal, Kreditfreigabe 

 
 
Aktenauflage 
Die Akten liegen seit Dienstag, 28. Oktober 2025, während der Schalteröffnungszeiten bei der 
Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 17, 8155 Niederhasli, Abteilung Präsidiales, Büro Nr. 14, zur 
Einsicht auf.  
 
Anfragen 
Anfragen über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse (Anfragerecht gemäss 
§ 17 Gemeindegesetz), die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich und unter -
zeichnet an den Gemeinderat Niederhasli, Dorfstrasse 17, 8155 Niederhasli, gerichtet werden, 
werden vom Gemeinderat schriftlich beantwortet und in der Versammlung bekannt gegeben. 
 
Stimmberechtigung 
An der Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde Niederhasli sind alle Schweizerinnen 
und Schweizer stimmberechtigt, welche ihren politischen Wohnsitz in Niederhasli haben, das 
18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfas-
sender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. 
 
Rekursmöglichkeiten 
Mit Rekurs in Stimmrechtssachen kann innert fünf Tagen nach Publikation der Entscheide die 
Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung gerügt werden. Der 
Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften an der Gemeindeversammlung setzt 
voraus, dass diese an der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt wor-
den ist (§ 21a Abs. 2 VRG).  

Im Übrigen kann wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des 
Sachverhalts sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen, von der 
Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs erhoben werden (§§ 19 und 20 VRG). 

In beiden Fällen ist das Rekursschreiben mit einem Antrag und dessen Begründung zu versehen 
und an den Bezirksrat Dielsdorf, 8157 Dielsdorf, zu richten.
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Mehrzweckhalle Seehalde 
Die Mehrzweckhalle befindet sich an der Seefeldstrasse 10 im Ortsteil Mettmenhasli. Die Mehr-
zweckhalle Seehalde ist rollstuhlgängig. 
 
Kontakt 
Bei Fragen rund um die Gemeindeversammlung steht Ihnen die Gemeindeverwaltung, Abtei-
lung Präsidiales, gerne zur Verfügung (Tel.-Nr. 043 411 22 50 / gemeinde@niederhasli.ch). 
 
Beleuchtender Bericht 
Die Beleuchtenden Berichte zu Gemeindeversammlungen sowie auch Jahresrechnung und Bud-
get werden jeweils auch auf der Website der Gemeinde, www.niederhasli.ch, unter der Rubrik 
«Politik/Gemeindeversammlung» bzw. «Politik/Finanzen» aufgeschaltet. 

Wünschen Sie künftig die regelmässige Zustellung der Beleuchtenden Berichte per Post? Lassen 
Sie sich bei der Abteilung Präsidiales unter Angabe Ihrer Adresse in die Abonnenten-Liste eintra-
gen (Tel.-Nr. 043 411 22 50 / gemeinde@niederhasli.ch / www.niederhasli.ch – Online-Schalter). 
 
 
Niederhasli, 20. Oktober 2025 
Gemeinderat Niederhasli
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Traktandum 1 
Budget 2026 und Festsetzung Steuerfuss der politischen Gemeinde Niederhasli 
Genehmigung 
 
 
Bericht zum Budget 2026 

Das Budget 2026 der politischen Gemeinde weist bei einem unveränderten Steuerfuss von 88 % 
in der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 65.31 Mio. und einem Ertrag von Fr. 65.39 Mio. 
einen Ertragsüberschuss von Fr. 0.08 Mio. aus. Damit resultiert ein um Fr. 0.64 Mio. besseres 
Ergebnis als im Budget 2025. In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens ergeben 
sich bei Ausgaben von Fr. 7.70 Mio. und Einnahmen von Fr. 0.67 Mio. Nettoinvestitionen von  
Fr. 7.03 Mio., wovon Fr. 6.56 Mio. auf den Steuerhaushalt entfallen. Im Finanzvermögen werden 
keine Investitionen getätigt. 
 
Erfolgsrechnung 

Die Ertragsseite präsentiert sich mit Mehrerträgen bei den Grundstückgewinnsteuern von  
Fr. 2.00 Mio., bei den Gemeindesteuern von Fr. 1.14 Mio. und beim Ressourcenausgleich von  
Fr. 0.46 Mio. sehr erfreulich. Dass trotzdem nur eine schwarze Null resultiert, ist auf die ungüns -
tige Entwicklung der Aufwandseite zurückzuführen. Besonders ins Gewicht fallen die um  
Fr. 1.54 Mio. höheren Beiträge an Heime und an die ambulante Krankenpflege. Diese Aufwen-
dungen sind aufgrund von gesetzlichen Grundlagen gebunden und können nicht durch Mass-
nahmen der Gemeinde reduziert werden. Markante Mehrkosten sind auch in den Bereichen 
Soziales mit Fr. 0.69 Mio. und Bildung mit Fr. 0.61 Mio. zu erwarten. 

Bei unveränderten Gebührentarifen werden bei allen Gemeindewerken schlechtere Rechnungs-
ergebnisse erwartet. Beim Wasserwerk wird wegen Mehrkosten für Planungen und Anschaffun-
gen ein Ertragsüberschuss von noch Fr. 188'000 (2025 Fr. 231'000) budgetiert. Der tiefere 
Ertragsüberschuss bei der Abwasserbeseitigung von Fr. 334'000 (2025 Fr. 455'000) ist eine Folge 
des markant höheren Betriebsbeitrags an den Zweckverband ARA Fischbach-Glatt. Bei der 
Abfallwirtschaft führen ebenfalls Mehrkosten für Planungen und Anschaffungen zu einem 
höheren Defizit von Fr. 71'000 (2025 Fr. 27'000). 
 
Investitionsrechnung 

Das Investitionsvolumen des allgemeinen Haushalts ist mit Fr. 6.56 Mio. um Fr. 2.11 Mio. höher 
als im Vorjahr. Die grössten Investitionsvorhaben sind die Restkosten für den Neubau der Tages-
strukturen des Zentralschulhauses von Fr. 1.60 Mio., der Ersatzneubau der Asylunterkunft 
 Industriestrasse mit einer ersten Tranche von Fr. 1.00 Mio. und der Projektkredit für den An- und 
Umbau des Gemeindehauses von Fr. 0.80 Mio. 

Beim Wasserwerk sind Investitionen von Fr. 0.50 Mio. für den Ersatz der Ringleitung Chutzen-
moos und Restkosten von Fr. 0.30 Mio. für den Ersatz der Wasserleitung Hofstetterstrasse bud-
getiert. Wegen hoher Wasseranschlussgebühren verbleiben Nettoinvestitionen von Fr. 0.58 Mio. 
Bei der Abwasserbeseitigung wird ebenfalls wegen hohen Anschlussgebühren sogar ein Einnah-
menüberschuss von Fr. 0.11 Mio. erwartet. Für die Abfallwirtschaft sind keine Investitionen vor-
gesehen.
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Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 
 
 
0 Allgemeine Verwaltung  
Minderaufwand netto Fr. 30'700 (Budget 2026: 3'214'900 / Budget 2025: 3'245'600) 
Bei allen Bereichen werden Nettokosten im Rahmen des Vorjahresbudgets erwartet. 
 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
Mehraufwand netto Fr. 120'300 (Budget 2026: 2'650'100 / Budget 2025: 2'529'800) 
Wegen steigender Fallzahlen bei KESB und Erwachsenenschutz erhöht sich der Kostenanteil an 
den Zweckverband Sozialdienste markant. Beim Betreibungsamt wird hingegen dank höherer 
Gebührenerträge nur noch ein geringfügiges Defizit erwartet. 
 
2 Bildung 
Mehraufwand netto Fr. 505'800 (Budget 2026: 19'692'700 / Budget 2025: 19'186'900) 
Von den Mehrkosten im Bildungsbereich entfallen Fr. 0.34 Mio. auf den Schulbetrieb, was im 
Wesentlichen auf höhere Personalkosten zurückzuführen ist. Der Mehraufwand bei den Schul-
liegenschaften von Fr. 0.17 Mio. entsteht hauptsächlich wegen höheren Abschreibungen für das 
Zentralschulhaus und wegen ausserordentlichen Unterhaltskosten für das Schulhaus Rossacker. 
 
3 Kultur, Sport und Freizeit 
Mehraufwand netto Fr. 83‘600 (Budget 2026: 2‘568‘300 / Budget 2025: 2‘484‘700) 
Diverse Anschaffungen von Maschinen und Geräten führen zu leicht höheren Nettokosten. 
 
4 Gesundheit 
Mehraufwand netto Fr. 1'562'600 (Budget 2026: 5'587'800 / Budget 2025: 4'025'200) 
Die Kosten der Pflegefinanzierung wachsen ungebremst weiter. Im Vergleich zum Budget 2025 
werden um Fr. 1.54 Mio. höhere Beiträge an Heime und an die ambulante Pflege erwartet. Diese 
Aufwendungen sind aufgrund von gesetzlichen Grundlagen gebunden und können nicht durch 
Massnahmen der Gemeinde verringert werden. 
 
5 Soziale Sicherheit 
Mehraufwand netto Fr. 685'600 (Budget 2026: 7'756'200 / Budget 2025: 7'070'600) 
Beinahe die Hälfte der Mehrkosten, nämlich Fr. 0.33 Mio., fallen beim Asylwesen an, hauptsäch-
lich wegen teureren Integrationsmassnahmen und ausserordentlichen Abschreibungen. Daneben 
ist auch die Entschädigung an den Kanton gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz um Fr. 0.10 Mio. 
höher. 
 
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Mehraufwand netto Fr. 20'400 (Budget 2026: 1'958'000 / Budget 2025: 1'937'600) 
Der Nettoaufwand aller Bereiche entspricht dem Budget des Vorjahrs.
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7 Umweltschutz und Raumordnung 
Mehraufwand netto Fr. 30'500 (Budget 2026: 628'500 / Budget 2025: 598'000) 
Bei unveränderten Gebührentarifen wird bei allen Gemeindewerken mit schlechteren Ergebnis-
sen gerechnet. Beim Wasserwerk und bei der Abfallwirtschaft sind dies Folgen von Mehrkosten 
für Planungen und Anschaffungen. Bei der Abwasserbeseitigung fällt der um Fr. 0.14 Mio. 
höhere Betriebsbeitrag an den Zweckverband ARA ins Gewicht. Bei den steuerfinanzierten 
Bereichen fallen als grösste Abweichung Planungskosten von Fr. 0.05 Mio. für eine Entwick-
lungsstrategie an. 

Wasserwerk – Einlage in Spezialfinanzierung von Fr. 188'300 (2025 Fr. 231'500): 
Tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung, da die Mehrkosten für Anschaffungen und Planungen 
durch tiefere Wasserbezugskosten nur teilweise ausgeglichen werden können. 

Abwasserbeseitigung – Einlage in Spezialfinanzierung von Fr. 333'900 (2025 Fr. 455'200): 
Deutlich geringere Einlage in die Spezialfinanzierung wegen des um Fr. 140'000 höheren 
Betriebskostenbeitrags an den Zweckverband ARA. 

Abfallwirtschaft – Entnahme aus Spezialfinanzierung von Fr. 71'200 (2025 Fr. 27'300): 
Die höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung ist auch bei der Abfallwirtschaft auf Mehr -
kosten für Planungen und Anschaffungen zurückzuführen. 
 
8 Volkswirtschaft 
Minderertrag netto Fr. 45'500 (Budget 2026: 883'400 / Budget 2025: 928'900) 
Mehrkosten entstehen durch um Fr. 0.04 Mio. höhere Beiträge an Private zur Förderung von 
Hochstammbäumen. Bei den übrigen Bereichen werden keine gewichtigen Abweichungen 
erwartet. 
 
9 Finanzen und Steuern 
Mehrertrag netto Fr. 3'660'100 (Budget 2026: 43'252'500 / Budget 2025: 39'592'400) 
Es wird von folgenden Parametern ausgegangen: Steuerertrag 100 % Fr. 22.50 Mio. (2025  
Fr. 21.50 Mio.), unveränderter Steuerfuss von 88 %, Kantonsmittel der Steuerkraft von Fr. 4'400 
pro Einwohner (2025 Fr. 4'250). Dadurch ergeben sich Mehrerträge für ordentliche Steuern und 
Ressourcenausgleich von total Fr. 1.60 Mio. Der Ertrag der Grundstückgewinnsteuern wird 
wegen eines ausserordentlichen Falls auf Fr. 6.50 Mio. (2025 Fr. 4.50 Mio.) geschätzt.
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C) Erläuterungen zur Investitionsrechnung (Projekte über Fr. 200'000) 

   Fr.    800'000     Projekt An- und Umbau Gemeindehaus, separate Kreditbewilligung durch  
                            Gemeindeversammlung, Budget 2025 wird nicht ausgeschöpft 

   Fr.    760'000     Erneuerung ICT-Infrastruktur Primarschule Tranche 2026, Tranche 2025 wird  
                            nicht beschafft 

   Fr. 1'600'000     Neubau Gebäude Tagesstrukturen Zentralschulhaus, Restkosten 2026 

   Fr.    255'000     Schulhaus Linden, Ersatz Beleuchtung Trakt 1 

   Fr. 1'000'000     Ersatzneubau Asylkollektivunterkunft Industriestrasse, separate Kreditbewilli- 
                            gung durch Gemeindeversammlung 

   Fr.    720'000     Sanierung Hofstetterstrasse, Restkosten 2026  

   Fr.    300'000     Ersatz Wasserleitung Hofstetterstrasse, Restkosten 2026 

   Fr.    500'000     Ringleitung Abschnitt Chutzenmoos, Ersatz 

-  Fr.    415'000     Wasseranschlussgebühren, geschätzt gemäss Einnahmen Vorjahre
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
 
Antrag zum Budget 

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der politischen Gemeinde Niederhasli 
in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 16. September 2025 geprüft. 

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der politischen Gemeinde Nieder -
hasli finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische 
Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleich-
gewicht sind eingehalten.  

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der 
politischen Gemeinde Niederhasli entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen. 
 
Antrag zum Steuerfuss 

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für 
das Jahr 2026 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen 
Gemeindesteuerertrags festzusetzen. 
 
Rechnungsprüfungskommission Niederhasli 
20. Oktober 2025
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Traktandum 2 
Kostenbeteiligung Speichervolumen Reservoir Ibig, Gruppenwasserversorgung Furttal 
Kreditfreigabe 
 
 
Antrag  

Die Gemeindeversammlung, gestützt auf diesen Antrag des Gemeinderats und in Anwendung 
von Art. 15, Ziffer 4 der Gemeindeordnung, 

beschliesst: 

1. Für den Kostenanteil der Wasserversorgung Niederhasli am Neubau des Reservoirs Ibig der 
Gruppenwasserversorgung Furttal (GWF) wird ein Kredit von Fr. 2'410'000.—, exkl. MwSt., 
freigegeben. 

2. Die Kreditsumme verändert sich um den Betrag, der sich durch eine ausgewiesene Teuerung 
oder Verbilligung in der Zeit zwischen Erstellung des Kostenvoranschlags (Stand Herbst 2025) 
und der Bauausführung ergibt. Die Ermittlung der Teuerung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorgaben der Fachverbände. 

 
 
Weisung 

Ausgangslage 
Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal (GWF) bezweckt die Sicherstellung einer 
ausreichenden Wasserversorgung für 14 Verbandsgemeinden im Zürcher Unterland, so auch für 
die Gemeinde Niederhasli. 

Das Reservoir Gross Ibig der GWF, welches sich oberhalb des Regensdorfer Dorfteils Watt-Ober-
dorf befindet, erfüllt wesentliche Speicher- und Transitfunktionen für den Wassertransport in die 
Verbandsgemeinden, womit dieser Anlage eine zentrale Bedeutung zukommt. Das Reservoir ist 
gemäss heutigem Stand zu klein und überlastet. Um langfristig die Trink-, Brauch- und Lösch-
wasserversorgung für die Verbandsgemeinden sicherstellen zu können, plant die GWF den 
Abbruch des Reservoir-Komplexes und einen diesbezüglichen Neubau mit einem Volumen von 
9'000 m3. Die Kosten für den Neubau des Reservoirs Ibig belaufen sich auf Fr. 13 Mio., exkl. 
MwSt. Zuzüglich eines Stufenpumpwerks und des Leitungsbaus rechnet die GWF mit Gesamt-
kosten von Fr. 17.2 Mio., ebenfalls exkl. MwSt. In allen Verbandsgemeinden der Gruppenwas-
serversorgung soll im Frühjahr 2026 im Rahmen einer Urnenabstimmung über diesen Kredit 
befunden werden. 

Für die Wasserversorgung Niederhasli bietet sich mittels Beteiligung am Neubau des Reservoirs 
die Gelegenheit, das Brauchwasservolumen im Reservoir Ibig zu bündeln. Die Gemeinde Nieder-
hasli hat sich dazu prozentual an den Baukosten des Reservoirs von total Fr. 13 Mio. zu beteili-
gen. 
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Das Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) der Gemeinde Niederhasli vom 6. Oktober 
2016 sieht vor, die beiden heute vorhandenen Druckzonen unter dem Druck des Reservoirs Ibig 
zu vereinen. Damit lassen sich der Betrieb vereinfachen und die Druckverhältnisse bei Brand -
fällen optimieren. Mehrere Kilometer paralleler Leitungen, welche den beiden Druckzonen 
geschuldet sind, sowie das Reservoir Rüchlig der unteren Druckzone können ausser Betrieb 
genommen werden. Langfristig entfallen damit die Kosten für deren Erneuerung. Seit der vor-
erst vorübergehenden Ausserbetriebnahme des Grundwasserpumpwerks Farn Ende 2023 und 
aufgrund des Bevölkerungswachstums bezieht die Wasserversorgung Niederhasli deutlich mehr 
Wasser von der GWF. Der Bezug erfolgt ab dem Reservoir Ibig. Infolge dieser Mehrbezüge und 
aufgrund der Konzentration auf eine Druckzone vergrössert sich der Bedarf an Reservoirvolumen 
im Ibig um 1'669 m3. Da in der Gemeinde Dielsdorf die Situation gleichgelagert ist und beide 
Gemeinden Verbandsgemeinden der GWF sind, wurde im Jahr 2022 vereinbart, die Schaffung 
von zusätzlichem Reservoirvolumen gemeinsam anzugehen. 
 
Projektbeschrieb 

Der Reservoir-Komplex Gross Ibig mit Baujahren 1958 und 1988 dient als zentraler Speicher und 
Transitaggregat im Versorgungsnetz der GWF und umfasst heute drei Behälter mit einem Volu-
men von insgesamt 2'700 m3 (Brauchwasser 2'200 m3 / Löschreserve 500 m3). Zusätzlich besteht 
das Reservoir Klein Ibig mit einem Volumen von 500 m3. Die gesamte Anlage befindet sich im 
Besitz der GWF. Der Wasserversorgung Niederhasli steht ein Anteil von 780 m3 an diesem bis -
herigen Volumen zu. Die Anlage erreicht aktuell bis zu sieben Umsetzungen pro Tag und erfüllt 
damit die Normanforderung einer einmaligen Tagesumsetzung nicht. Eine Verschlechterung der 
Lage ist aufgrund der regionalen Entwicklung zu erwarten. Die GWF selbst hat ihrerseits eben-
falls ein Defizit an benötigtem Reservoirvolumen. Aufgrund des höheren Bedarfs an Reservoir-
volumen der GWF sowie den deckungsgleichen Bedürfnissen der beiden Wasserversorgungen 
Niederhasli und Dielsdorf soll das bestehende Reservoir Gross und Klein Ibig durch einen Neubau 
ersetzt werden.  

Geplant ist der Abbruch beider Bestandsreservoire und der Neubau eines Reservoirs Ibig mit 
9'000 m3 Volumen, inklusive vorbereiteter Räumlichkeiten für ein integriertes Stufenpumpwerk. 
Eine Verbindung (DN400) zum Reservoir Chrästel ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen, 
bildet aber nicht Teil dieses Projekts. Der Anteil der Wasserversorgung Niederhasli soll von den 
bestehenden 780 m3 um 1'669 m3 auf total 2'449 m3 erhöht werden. 

Die Projektumsetzung soll nach erfolgter Genehmigung des Verpflichtungskredits durch die Ver-
bandsgemeinden im Frühjahr 2026 lanciert werden. Um das bestehende Reservoirvolumen 
während der Bauzeit sicherzustellen, wird das Projekt etappenweise ausgeführt. Die GWF plant 
die Fertigstellung des Neubaus bis im Sommer 2030. 
 
Kosten 

Die seitens der GWF ermittelten Kosten von Fr. 17.2 Mio. für das Gesamtprojekt und Fr. 13 Mio. 
für den Reservoir-Neubau, je exkl. MwSt., basieren auf Richtofferten oder auf Erfahrungswerten 
des beauftragten Ingenieurbüros Gujer AG, Rümlang. Der Kostenstand wurde mit einer Genauig -
keit von +/- 15 % für den Bereich Tiefbau bzw. +/- 10 % für den Bereich Hochbau ermittelt. 
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Der Neubau des Reservoirs umfasst gemäss Kostenvoranschlag einen Anteil von 76 % an den 
Gesamtprojektkosten und somit Fr. 13 Mio. Ausgehend vom prozentualen Anteil am zusätzlichen 
Speichervolumen von 18.54 % beträgt der Kostenanteil der Gemeinde Niederhasli Fr. 2.41 Mio., 
exkl. MwSt. Die Abrechnung ist nach effektiven Baukosten vorgesehen. Der Kostenanteil wird 
schlussendlich nach dem im Kostenvoranschlag fixierten Prozentschlüssel verrechnet: Bau -
abrechnung Total Fr. x Anteil Reservoir (76 %) x Anteil Volumen (18.54 %) 

Die Kreditsumme kann sich um den Betrag verändern, der sich durch eine ausgewiesene Teue-
rung oder Verbilligung in der Zeit zwischen Erstellung des Kostenvoranschlags (Stand Herbst 
2025) und der Bauausführung ergibt. Die Ermittlung der Teuerung richtet sich nach den allge-
meinen Vorgaben der Fachverbände. 

Die Kostenbeteiligung wird über die Spezialfinanzierung Wasser und somit mittels Wasserge-
bühren finanziert. Die Investition ist im diesbezüglichen Finanzplan berücksichtigt. Vorbehalten 
bleibt die Genehmigung des Verpflichtungskredits für das Gesamtprojekt durch die Stimmbe-
rechtigten im Verbandsgebiet der GWF im Frühjahr 2026. 
 
Folgekosten 

Bei den Kapitalfolgekosten (Abschreibungen und Verzinsung) dieses Projekts legt der Gemein-
derat für die planmässigen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen gemäss § 30 VGG den 
Mindeststandard fest. Für die Verzinsung der notwendigen Fremdmittel wird mit einem Zinssatz 
von 2.0 % gerechnet. 
 
Übrige Tiefbauten – Nutzungsdauer 30 Jahre – Basis Fr. 2'410'000.—                 Fr.   80'300.— 
Zinsaufwand – Basis Fr. 2'410'000.—                                                                  Fr.   48'200.— 

Kapitalfolgekosten                                                                                              Fr. 128'500.— 
 
Die Kostenbeteiligung löst keine betrieblichen Folgekosten aus. 
 
Schlussbemerkungen 

Mit der Gutheissung der Kostenbeteiligung am Projekt der GWF zum Neubau des Reservoirs Ibig 
wird die gesamte Betriebssicherheit im Verbandsgebiet der GWF und allgemein der Wasser -
versorgung Niederhasli wesentlich verbessert. Das vorliegende Projekt trägt der Zunahme des 
Wasserbedarfs und der zukünftigen Versorgung Rechnung. Dank dem zusätzlichen Reservoir -
volumen kann die Wasserversorgung Niederhasli auch zu Spitzenbezugszeiten genügend Trink-, 
Brauch- und Löschwasser zur Verfügung stellen.  

Würde die Kostenbeteiligung abgelehnt, müsste das Netz der Wasserversorgung Niederhasli 
weiterhin mit zwei Druckzonen betrieben werden. Im Neubau Reservoir Ibig würde die GWF 
zwar weiterhin 780 m3 Brauchwasserreserve für die Wasserversorgung Niederhasli bereitstellen. 
Damit würden die Vorteile eines einheitlichen Netzes wie die einfachere Struktur und dadurch 
langfristig tiefere Kosten bei der Erneuerung des Leitungsnetzes, höhere Versorgungssicherheit 
und bessere Löschwasserversorgung entfallen.
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Projekt gemäss Weisung und Antrag zuhanden der 
Gemeindeversammlung in der Fassung vom 16. September 2025 besprochen und geprüft.  

Die Rechnungsprüfungskommission hat keine finanzpolitischen Einwendungen und unterstützt 
daher den Antrag des Gemeinderats zur Kreditfreigabe betreffend «Kostenbeteiligung Speicher-
volumen Reservoir Ibig, Gruppenwasserversorgung Furttal» durch die Gemeindeversammlung.  
 
Rechnungsprüfungskommission Niederhasli 
20. Oktober 2025



34



35



36


